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RS OGH 1962/5/8 8Ob151/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1962

Norm

ABGB §1096 Abs1 Satz2 C

Rechtssatz

§ 1096 Abs 1 Satz 2 ABGB gilt auch bezüglich der P icht zur Mietzinszahlung bei Verzögerung der Rückstellung der

Bestandsache. Dabei kommt es darauf an, wer die Mangelhaftigkeit der Bestandsache - allenfalls nach dem

Bestandvertrag - zu vertreten hat.
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